
8 Mittwoch, 19. November 2025Schweiz

Beim kollektiven Rechtsschutz herrscht Stillstand
Während Europa Sammelklagen einführt, bleiben Kläger in Schweizer Massenverfahren weiterhin sich selbst überlassen

MARTIN HEISCH

Bereits im Frühjahr ist der National-
rat auf die Vorlage des Bundesrates für
einen Ausbau der Sammelklage in der
Schweiz gar nicht erst eingetreten. Nun
hat sich in der vergangenen Herbst-
session auch der Ständerat diesem Ver-
dikt angeschlossen. Beide Kammern er-
teilten dem kollektiven Rechtsschutz
damit schon auf Stufe der Eintretens-
debatte eine Absage. Die reflexartige
Warnung vor einer «Klageindustrie»
und einer «Amerikanisierung» des
Schweizer Rechtssystems wog offen-
bar schwerer als dieAussicht,mit einem
modernen kollektiven Rechtsschutz den
Zugang zum Recht und die Attraktivi-
tät des Justizstandorts Schweiz zu stär-
ken. Damit steht fest: Echte zivilrecht-
liche Sammelklagen wird es mittelfris-
tig in der Schweiz nicht geben.

In vielen europäischen Ländern
zeigt sich ein anderer Trend. In den Nie-
derlanden wurde bereits 2005 ein Ge-
setz für die kollektive Abwicklung von
Massenschäden geschaffen, das auf ein
spezielles Gruppenvergleichsverfahren
setzt. Dieses Modell fand international
grosse Beachtung und diente teilweise
auch dem nun gescheiterten Vorhaben
in der Schweiz als Vorbild. In der Euro-
päischen Union wurde die sogenannte
Verbandsklagerichtlinie erlassen, mit
der sämtliche EU-Mitgliedstaaten ver-
pflichtet wurden, Instrumente zur kol-

lektiven Rechtsdurchsetzung in das na-
tionale Recht einzuführen.

Auch im Vereinigten Königreich be-
stehen vergleichbare Mechanismen.Vor
dem englischen High Court in London
startete diesenHerbst eine «group litiga-
tion»,wobei imRahmenderDieselaffäre
erneut rund 1,6 Millionen Autobesitzer
gegen führendeAutoherstellerklagen.Es
handelt sich dabei um die bisher grösste
Sammelklage Grossbritanniens.

Die Schweiz bleibt damit eine der
letzten Rechtsordnungen Westeuro-
pas, die über keine institutionalisierte
Form des kollektiven Rechtsschutzes
verfügen. Wohl besteht hierzulande
von jeher eine gewisse Skepsis gegen-
über Instrumenten des kollektiven
Rechtsschutzes. Die Vehemenz, mit der
die Räte eine inhaltliche Auseinander-
setzung mit der Vorlage verweigerten,
erstaunt aber.

Finanzielle Hürden
Kollektiver Rechtsschutz ermöglicht
eine effiziente Anspruchsdurchsetzung,
ohne die Grundprinzipien des Zivilpro-
zesses infrage zu stellen. Da der Gang
vor Gericht für den Einzelnen oft-
mals zu teuer ist, scheitern viele Kla-
gen bereits an finanziellen Hürden. Da
aber die Prozesskosten bei steigendem
Streitwert prozentual sinken, käme ein
gemeinsames Vorgehen für jeden Ein-
zelnen günstiger. Zudem lassen sich

durch dieAnspruchsbündelung Skalen-
effekte bei der anwaltlichen Vertretung
und der Beweismittelbeschaffung vor
dem Prozess erzielen, was die propor-
tionalen Kosten weiter senkt.

Auch aus volkswirtschaftlicher Per-
spektive gibt es gute Gründe, Lücken
beim kollektiven Rechtsschutz zu
schliessen. Wenn Ansprüche aufgrund
der Rahmenbedingungen gar nicht ein-
geklagt werden, entstehen Fehlanreize,
und Rechtsverstösse können sich loh-
nen.Hingegen geraten jeneWettbewer-
ber, die sich an die Regeln halten, ins
Hintertreffen. Ein Blick auf die Diesel-
affäre zeigt dies exemplarisch. Schwei-
zer Geschädigte, die sich nicht einem
Massenverfahren im Ausland ange-
schlossen haben, sind trotz identischer
Ausgangslage weitgehend ohne Ent-
schädigung geblieben.

Unbegründet ist auch die Warnung
vor amerikanischen Verhältnissen. Das
hiesige Prozesssystem enthält ausrei-
chend «checks and balances», um ne-
gativeAuswüchse vonMassenverfahren
zu unterbinden.Anders als in den USA
muss hierzulande der Verlierer sämt-
liche Kosten des Prozesses tragen. Dies
schliesst auch die Rechtsvertretungs-
kosten der Gegenpartei ein.Ausserdem
dürfen Anwälte in der Schweiz nicht
auf (reiner) Erfolgsprovisionsbasis ent-
schädigt werden.

Ferner gibt es im Schweizer Pro-
zessrecht keine unberechenbaren Jury-

entscheidungen. Es kommt hinzu, dass
die beteiligten Prozessfinanzierer eine
gründliche Vorabklärung der Prozess-
chancen vornehmen, weshalb eine
Finanzierung nicht vielversprechender
Fälle gar nicht erst infrage kommt. In
der Summe würde es sich deshalb wirt-
schaftlich nicht lohnen, missbräuchliche
Fälle nach amerikanischem Muster in
der Schweiz zu führen.

Ob die bestehenden Möglichkeiten
zur kollektiven Rechtsdurchsetzung aus-
reichen, wie im Parlament behauptet,
muss sich nun zeigen. Eine behelfsmäs-
sige Lösung wurde im Rahmen der Die-
selaffäre erprobt. Die Stiftung für Kon-
sumentenschutz liess sich die Ansprü-
che von rund 6000 Betroffenen abtre-
ten und klagte in eigenemNamen gegen
den Autohersteller und den Importeur.
Dieses sogenannte Abtretungsmodell
scheiterte jedoch daran, dass das Bun-
desgericht die Befugnis der Stiftung
zur Prozessführung verneinte. Dass sich
diese als Klagevehikel zurVerfügung ge-
stellt habe, entspreche nicht ihrem statu-
tarischen Zweck.

Was auf dem Spiel steht
Ein Blick nach Deutschland und Öster-
reich zeigt, dass das Abtretungsmodell
für gewisse Bereiche eine taugliche Al-
ternative zu echten Sammelklagen sein
kann. Dort konnten bereits vor Imple-
mentierung der EU-Verbandsklage-

richtlinie vielversprechende Erfahrun-
gen mit dem Vorgehen gesammelt wer-
den. In Österreich ist in diesem Zusam-
menhang seit über zwei Jahrzehnten
gar von der «Sammelklage österreichi-
schen Rechts» die Rede. Es ist denkbar,
dass dasModell nach dem Scheitern der
Vorlage nun auch in der Schweiz eine
grössere Rolle spielen könnte. Fest steht
aber auch, dass nach dem erfolglosen
Versuch der Stiftung für Konsumenten-
schutz weiterhin gewisse Berührungs-
ängste mit diesemAnsatz bestehen.

Müssen Rechtssuchende aus der
Schweiz bei Massenschadensfällen
künftig vermehrt den Weg ins Ausland
gehen, um ihre Ansprüche durchzuset-
zen? Dieses Szenario stünde dem inter-
national hochangesehenen Justizstand-
ort Schweiz nicht gut an. Entscheidend
ist, ob die bestehenden Instrumente der
Anspruchsbündelung konsequenter ge-
nutzt oder weiterentwickelt werden
können. Gelingt dies nicht, so wären
die Leidtragende nicht nur Schwei-
zer Konsumenten und KMU, sondern
auch international tätige Unterneh-
men. Auch diese werden ein geord-
netes Verfahren vor einem Schweizer
Gericht einer Sammelklage imAusland
vorziehen.

Martin Heisch ist Rechtsanwalt bei der Zür-
cher Kanzlei Prager Dreifuss und hat an der
Universität Zürich zum Thema Sammelklagen
promoviert.

Das Chlorhuhn wird zum Streitobjekt
Der Konsumentenschutz verlangt eine Deklarationspflicht – die Detailhändler tun sich mit dem Import von US-Fleisch schwer

DANIEL GERNY

Wie sich die Zollvereinbarung für die
Schweiz auswirken wird, lässt sich in
vielen Punkten noch kaum benennen.
Doch nach der ersten Euphorie werden
die Einwände und Bedenken lauter. So
sammelt die SP auf ihrerWebsite Unter-
schriften für einen Appell, um «diesen
Deal zu stoppen». Auch wenn die Er-
folgsaussichten dafür gering sind, trifft
die Partei einen Nerv:Besonders bei den
in Aussicht gestellten Fleischimporten
stören sich viele daran, dass der Schweiz
gegen ihren Willen Produktionsstan-
dards aus den USA aufgedrängt wer-
den. Das Chlorhuhn wird zum symbol-
trächtigsten Element des Deals.

Dieser sieht vor, dass die USA pro
Jahr 3000 Tonnen Fleisch zollfrei in die
Schweiz exportieren können. Vor allem
das Kontingent für Geflügel entwickelt
sich zum Politikum. Zwar ist in der am
vergangenenFreitagunterzeichnetenAb-
sichtserklärungnichtdavondieRede,dass
es sich ummit Chlor behandelte Hühner
handelt. Doch es gilt als sicher, dass die
USA genau darauf bestehen werden.

Bereits imSeptemberhattederLuzer-
ner SP-Nationalrat David Roth deshalb
eine Motion eingereicht, mit der er ein
gesetzlichesVerbot des Imports von mit
Chemikalien behandelten Lebensmit-
teln fordert.DerBundesrat lehnt dies je-
doch ab.Weil dieVerwendung vonChlor
zur Behandlung von Geflügelfleisch be-
reits aufVerordnungsstufe untersagt sei,
sei das Ziel von Roths Motion «aktuell
erreicht». Pikant: Verabschiedet hat der
Bundesrat die Stellungnahme dazu am
5. November – acht Tage vor dem Ab-
schluss des Zolldeals.

Desinfektionsbad gegen Keime
Geflügelfleisch aus industrieller Pro-
duktion wird in den USA nach dem
Schlachten häufig in einem antimikro-
biellen Desinfektionsbad behandelt,
um Keime abzutöten.Auch Chlordioxid
kommt dabei zum Einsatz, es wird aber
mehr und mehr von anderen Chemika-
lien abgelöst. In der Schweiz und in der
EU ist dieses Vorgehen nicht erlaubt.
Hier wird Wert darauf gelegt, dass die
Hygiene- und Tierhaltungs-Standards
vom Stall bis zum Schlachten hoch sind.

Die Stiftung für Konsumentenschutz
fordert zwar nicht den Verzicht auf den
Import von Geflügel aus den USA, aber
sie will sicherstellen, dass dasWahlrecht
der Konsumentinnen und Konsumenten
erhalten bleibt. «Wurden Pouletfleisch
mit Chlor oder Rinder mit Hormonen
oder Antibiotika behandelt, müssen die
Konsumentinnen und Konsumenten das
vor dem Kauf wissen», erklärt die Kon-
sumentenschutz-Geschäftsleiterin Sara
Stalder in einem Mediencommuniqué.

Sie verlangt, dass nicht nur – wie bis
anhin – Fleisch von mit Hormonen be-
handelten Tieren deklariert werden
muss, sondern auch mit Chlor desinfi-
ziertes Geflügel. Tatsächlich erscheint
dieser Weg politisch praktikabel: Auch
Wirtschaftsminister Guy Parmelin hatte
in einem Interview auf die Möglichkeit
einer Deklarationspflicht hingewiesen.

Dabei scheint Geflügelfleisch, wel-
ches mit chemischen Mitteln entkeimt
wurde, gesundheitlich nicht unbedingt
bedenklich zu sein. So hat die Europäi-
scheBehörde fürLebensmittelsicherheit
(Efsa) in einer Studie untersucht,ob Per-
oxyessigsäure beim Schlachten von Ge-
flügel sicher ist undKeime reduziert.Per-
oxyessigsäure gehört zu den Stoffen, die
auch in denUSA eingesetzt werden.Die
Efsa ist dabei zudemSchluss gekommen,
dass derProzess ein geeignetesMittel sei,
um die Zahl der Krankheitserreger zu
reduzieren. Gesundheitsrisiken und das
RisikovonerhöhterAntibiotikaresistenz
seien damit nicht verbunden.

Dennoch ist es fraglich, ob Chlorhuhn
beidenKonsumentinnenundKonsumen-
teneineChancehat.In einerUmfragedes
«Blicks»gabenverschiedeneDetailhänd-
ler an,auf dieAnpassung ihres Sortimen-

tes infolge des US-Deals vorerst zu ver-
zichten: Es bestehe kein Bedarf an ame-
rikanischen Fleischprodukten, Schwei-
zer Fleisch habe Priorität, sagten Migros
undCoop.AuchDiscounterwieLidl oder
Denner gaben an,der Import von Fleisch
aus den USA sei nicht vorgesehen.

Der Konsumentenschutz bleibt aller-
dings skeptisch: Auch wenn der Detail-
handel im Moment beteuere, an den
Importen nicht interessiert zu sein,
habe der Deal Auswirkungen auf die
Preisgestaltung, sagt Stalder. Dies nicht
zuletzt, weil der Import zollfrei sei.
Im Blick hat Stalder dabei vor allem
die Gastronomie, über welche in der
Schweiz rund die Hälfte des konsumier-
ten Fleisches abgesetzt werde. Sie habe
sich mit einer Deklaration von verbo-
tenen Produktionsmethoden bisher
immer schwergetan, sagt Stalder.

Bedenken in Bezug auf zollfreies
Importfleisch kam am Wochenende
auch aus dem bürgerlichen Lager. Der
befürchtete Preisdruck löst insbeson-
dere beim Bauernverband Besorgnis
aus: Markus Ritter, St. Galler Mitte-
Nationalrat und Präsident des Bauern-
verbands, verlangteAusgleichsmassnah-
men für den Fall, dass der Schweizer
Landwirtschaft Nachteile zumWohl der
Gesamtwirtschaft erwachsen würden.

Signalwirkung für Europa
Die vorgesehenen Importmengen von
1500 Tonnen sind gemessen am gesam-
ten Geflügelkonsum in der Schweiz
allerdings gering, so dass ein spürbarer
Preisdruck nicht unbedingt zwingend er-
scheint. Nach Angaben des Verbandes
der SchweizerGeflügelproduzentenwer-
den in der Schweiz pro Jahr rund 140 000
TonnenGeflügel abgesetzt.Gut einDrit-
tel davon wird schon heute aus demAus-
land importiert,der grössteTeil davonaus
Brasilien, Ungarn, Deutschland, Frank-
reich, Slowenien und den Niederlanden.

Die Zollkontingente für Geflügel aus
denUSA haben deshalb nicht zuletzt er-
hebliche symbolische Wirkung. Würde
die Schweiz den Import von chemisch
behandeltem Geflügel tatsächlich zu-
lassen, nähme sie damit eine Vorreiter-
rolle in Europa ein. Auch in der EU ist
der Import von Chlorhühnern verboten.
Für die USA,die neueAbsatzmärkte für
ihre Produkte erschliessen wollen, hat
der Deal mit der Schweiz deshalb auch
Signalwirkung. Dies, zumal europäische
Agrarexperten damit rechnen, dass der
Druck auf die Produktionsstandards
europaweit zunehmen werde.

Pikant ist der Schweizer Deal mit den
USAdeshalbauch imKontextdesgeplan-
tenEU-Vertragspakets.Diesesbeinhaltet
auch ein bis jetzt vergleichsweise wenig
beachtetes Abkommen über Lebensmit-
telsicherheit.DessenAnnahme hätte zur
Folge, dass neues Lebensmittelrecht aus
Brüssel unter Umständen direkt Teil des
schweizerischen Rechts werden würde.
Ziel des Abkommens ist es, dass die
SchweizTeil eines europäischen«Lebens-
mittelsicherheitsraums» wird. Inwiefern
sich die Zollvereinbarung mit den USA
und dasEU-Paket in dieQuere kommen,
ist derzeit schwer abschätzbar.

Schweizer Geflügel könnte demnächst Konkurrenz aus den Vereinigten Staaten erhalten. ANDREA STALDER / CH MEDIA
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Bereits im Frühjahr ist der National-
rat auf die Vorlage des Bundesrates für
einen Ausbau der Sammelklage in der
Schweiz gar nicht erst eingetreten. Nun
hat sich in der vergangenen Herbst-
session auch der Ständerat diesem Ver-
dikt angeschlossen. Beide Kammern er-
teilten dem kollektiven Rechtsschutz
damit schon auf Stufe der Eintretens-
debatte eine Absage. Die reflexartige
Warnung vor einer «Klageindustrie»
und einer «Amerikanisierung» des
Schweizer Rechtssystems wog offen-
bar schwerer als dieAussicht,mit einem
modernen kollektiven Rechtsschutz den
Zugang zum Recht und die Attraktivi-
tät des Justizstandorts Schweiz zu stär-
ken. Damit steht fest: Echte zivilrecht-
liche Sammelklagen wird es mittelfris-
tig in der Schweiz nicht geben.

In vielen europäischen Ländern
zeigt sich ein anderer Trend. In den Nie-
derlanden wurde bereits 2005 ein Ge-
setz für die kollektive Abwicklung von
Massenschäden geschaffen, das auf ein
spezielles Gruppenvergleichsverfahren
setzt. Dieses Modell fand international
grosse Beachtung und diente teilweise
auch dem nun gescheiterten Vorhaben
in der Schweiz als Vorbild. In der Euro-
päischen Union wurde die sogenannte
Verbandsklagerichtlinie erlassen, mit
der sämtliche EU-Mitgliedstaaten ver-
pflichtet wurden, Instrumente zur kol-

lektiven Rechtsdurchsetzung in das na-
tionale Recht einzuführen.

Auch im Vereinigten Königreich be-
stehen vergleichbare Mechanismen.Vor
dem englischen High Court in London
startete diesenHerbst eine «group litiga-
tion»,wobei imRahmenderDieselaffäre
erneut rund 1,6 Millionen Autobesitzer
gegen führendeAutoherstellerklagen.Es
handelt sich dabei um die bisher grösste
Sammelklage Grossbritanniens.

Die Schweiz bleibt damit eine der
letzten Rechtsordnungen Westeuro-
pas, die über keine institutionalisierte
Form des kollektiven Rechtsschutzes
verfügen. Wohl besteht hierzulande
von jeher eine gewisse Skepsis gegen-
über Instrumenten des kollektiven
Rechtsschutzes. Die Vehemenz, mit der
die Räte eine inhaltliche Auseinander-
setzung mit der Vorlage verweigerten,
erstaunt aber.

Finanzielle Hürden
Kollektiver Rechtsschutz ermöglicht
eine effiziente Anspruchsdurchsetzung,
ohne die Grundprinzipien des Zivilpro-
zesses infrage zu stellen. Da der Gang
vor Gericht für den Einzelnen oft-
mals zu teuer ist, scheitern viele Kla-
gen bereits an finanziellen Hürden. Da
aber die Prozesskosten bei steigendem
Streitwert prozentual sinken, käme ein
gemeinsames Vorgehen für jeden Ein-
zelnen günstiger. Zudem lassen sich

durch dieAnspruchsbündelung Skalen-
effekte bei der anwaltlichen Vertretung
und der Beweismittelbeschaffung vor
dem Prozess erzielen, was die propor-
tionalen Kosten weiter senkt.

Auch aus volkswirtschaftlicher Per-
spektive gibt es gute Gründe, Lücken
beim kollektiven Rechtsschutz zu
schliessen. Wenn Ansprüche aufgrund
der Rahmenbedingungen gar nicht ein-
geklagt werden, entstehen Fehlanreize,
und Rechtsverstösse können sich loh-
nen.Hingegen geraten jeneWettbewer-
ber, die sich an die Regeln halten, ins
Hintertreffen. Ein Blick auf die Diesel-
affäre zeigt dies exemplarisch. Schwei-
zer Geschädigte, die sich nicht einem
Massenverfahren im Ausland ange-
schlossen haben, sind trotz identischer
Ausgangslage weitgehend ohne Ent-
schädigung geblieben.

Unbegründet ist auch die Warnung
vor amerikanischen Verhältnissen. Das
hiesige Prozesssystem enthält ausrei-
chend «checks and balances», um ne-
gativeAuswüchse vonMassenverfahren
zu unterbinden.Anders als in den USA
muss hierzulande der Verlierer sämt-
liche Kosten des Prozesses tragen. Dies
schliesst auch die Rechtsvertretungs-
kosten der Gegenpartei ein.Ausserdem
dürfen Anwälte in der Schweiz nicht
auf (reiner) Erfolgsprovisionsbasis ent-
schädigt werden.

Ferner gibt es im Schweizer Pro-
zessrecht keine unberechenbaren Jury-

entscheidungen. Es kommt hinzu, dass
die beteiligten Prozessfinanzierer eine
gründliche Vorabklärung der Prozess-
chancen vornehmen, weshalb eine
Finanzierung nicht vielversprechender
Fälle gar nicht erst infrage kommt. In
der Summe würde es sich deshalb wirt-
schaftlich nicht lohnen, missbräuchliche
Fälle nach amerikanischem Muster in
der Schweiz zu führen.

Ob die bestehenden Möglichkeiten
zur kollektiven Rechtsdurchsetzung aus-
reichen, wie im Parlament behauptet,
muss sich nun zeigen. Eine behelfsmäs-
sige Lösung wurde im Rahmen der Die-
selaffäre erprobt. Die Stiftung für Kon-
sumentenschutz liess sich die Ansprü-
che von rund 6000 Betroffenen abtre-
ten und klagte in eigenemNamen gegen
den Autohersteller und den Importeur.
Dieses sogenannte Abtretungsmodell
scheiterte jedoch daran, dass das Bun-
desgericht die Befugnis der Stiftung
zur Prozessführung verneinte. Dass sich
diese als Klagevehikel zurVerfügung ge-
stellt habe, entspreche nicht ihrem statu-
tarischen Zweck.

Was auf dem Spiel steht
Ein Blick nach Deutschland und Öster-
reich zeigt, dass das Abtretungsmodell
für gewisse Bereiche eine taugliche Al-
ternative zu echten Sammelklagen sein
kann. Dort konnten bereits vor Imple-
mentierung der EU-Verbandsklage-

richtlinie vielversprechende Erfahrun-
gen mit dem Vorgehen gesammelt wer-
den. In Österreich ist in diesem Zusam-
menhang seit über zwei Jahrzehnten
gar von der «Sammelklage österreichi-
schen Rechts» die Rede. Es ist denkbar,
dass dasModell nach dem Scheitern der
Vorlage nun auch in der Schweiz eine
grössere Rolle spielen könnte. Fest steht
aber auch, dass nach dem erfolglosen
Versuch der Stiftung für Konsumenten-
schutz weiterhin gewisse Berührungs-
ängste mit diesemAnsatz bestehen.

Müssen Rechtssuchende aus der
Schweiz bei Massenschadensfällen
künftig vermehrt den Weg ins Ausland
gehen, um ihre Ansprüche durchzuset-
zen? Dieses Szenario stünde dem inter-
national hochangesehenen Justizstand-
ort Schweiz nicht gut an. Entscheidend
ist, ob die bestehenden Instrumente der
Anspruchsbündelung konsequenter ge-
nutzt oder weiterentwickelt werden
können. Gelingt dies nicht, so wären
die Leidtragende nicht nur Schwei-
zer Konsumenten und KMU, sondern
auch international tätige Unterneh-
men. Auch diese werden ein geord-
netes Verfahren vor einem Schweizer
Gericht einer Sammelklage imAusland
vorziehen.
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promoviert.

Das Chlorhuhn wird zum Streitobjekt
Der Konsumentenschutz verlangt eine Deklarationspflicht – die Detailhändler tun sich mit dem Import von US-Fleisch schwer

DANIEL GERNY

Wie sich die Zollvereinbarung für die
Schweiz auswirken wird, lässt sich in
vielen Punkten noch kaum benennen.
Doch nach der ersten Euphorie werden
die Einwände und Bedenken lauter. So
sammelt die SP auf ihrerWebsite Unter-
schriften für einen Appell, um «diesen
Deal zu stoppen». Auch wenn die Er-
folgsaussichten dafür gering sind, trifft
die Partei einen Nerv:Besonders bei den
in Aussicht gestellten Fleischimporten
stören sich viele daran, dass der Schweiz
gegen ihren Willen Produktionsstan-
dards aus den USA aufgedrängt wer-
den. Das Chlorhuhn wird zum symbol-
trächtigsten Element des Deals.

Dieser sieht vor, dass die USA pro
Jahr 3000 Tonnen Fleisch zollfrei in die
Schweiz exportieren können. Vor allem
das Kontingent für Geflügel entwickelt
sich zum Politikum. Zwar ist in der am
vergangenenFreitagunterzeichnetenAb-
sichtserklärungnichtdavondieRede,dass
es sich ummit Chlor behandelte Hühner
handelt. Doch es gilt als sicher, dass die
USA genau darauf bestehen werden.

Bereits imSeptemberhattederLuzer-
ner SP-Nationalrat David Roth deshalb
eine Motion eingereicht, mit der er ein
gesetzlichesVerbot des Imports von mit
Chemikalien behandelten Lebensmit-
teln fordert.DerBundesrat lehnt dies je-
doch ab.Weil dieVerwendung vonChlor
zur Behandlung von Geflügelfleisch be-
reits aufVerordnungsstufe untersagt sei,
sei das Ziel von Roths Motion «aktuell
erreicht». Pikant: Verabschiedet hat der
Bundesrat die Stellungnahme dazu am
5. November – acht Tage vor dem Ab-
schluss des Zolldeals.

Desinfektionsbad gegen Keime
Geflügelfleisch aus industrieller Pro-
duktion wird in den USA nach dem
Schlachten häufig in einem antimikro-
biellen Desinfektionsbad behandelt,
um Keime abzutöten.Auch Chlordioxid
kommt dabei zum Einsatz, es wird aber
mehr und mehr von anderen Chemika-
lien abgelöst. In der Schweiz und in der
EU ist dieses Vorgehen nicht erlaubt.
Hier wird Wert darauf gelegt, dass die
Hygiene- und Tierhaltungs-Standards
vom Stall bis zum Schlachten hoch sind.

Die Stiftung für Konsumentenschutz
fordert zwar nicht den Verzicht auf den
Import von Geflügel aus den USA, aber
sie will sicherstellen, dass dasWahlrecht
der Konsumentinnen und Konsumenten
erhalten bleibt. «Wurden Pouletfleisch
mit Chlor oder Rinder mit Hormonen
oder Antibiotika behandelt, müssen die
Konsumentinnen und Konsumenten das
vor dem Kauf wissen», erklärt die Kon-
sumentenschutz-Geschäftsleiterin Sara
Stalder in einem Mediencommuniqué.

Sie verlangt, dass nicht nur – wie bis
anhin – Fleisch von mit Hormonen be-
handelten Tieren deklariert werden
muss, sondern auch mit Chlor desinfi-
ziertes Geflügel. Tatsächlich erscheint
dieser Weg politisch praktikabel: Auch
Wirtschaftsminister Guy Parmelin hatte
in einem Interview auf die Möglichkeit
einer Deklarationspflicht hingewiesen.

Dabei scheint Geflügelfleisch, wel-
ches mit chemischen Mitteln entkeimt
wurde, gesundheitlich nicht unbedingt
bedenklich zu sein. So hat die Europäi-
scheBehörde fürLebensmittelsicherheit
(Efsa) in einer Studie untersucht,ob Per-
oxyessigsäure beim Schlachten von Ge-
flügel sicher ist undKeime reduziert.Per-
oxyessigsäure gehört zu den Stoffen, die
auch in denUSA eingesetzt werden.Die
Efsa ist dabei zudemSchluss gekommen,
dass derProzess ein geeignetesMittel sei,
um die Zahl der Krankheitserreger zu
reduzieren. Gesundheitsrisiken und das
RisikovonerhöhterAntibiotikaresistenz
seien damit nicht verbunden.

Dennoch ist es fraglich, ob Chlorhuhn
beidenKonsumentinnenundKonsumen-
teneineChancehat.In einerUmfragedes
«Blicks»gabenverschiedeneDetailhänd-
ler an,auf dieAnpassung ihres Sortimen-

tes infolge des US-Deals vorerst zu ver-
zichten: Es bestehe kein Bedarf an ame-
rikanischen Fleischprodukten, Schwei-
zer Fleisch habe Priorität, sagten Migros
undCoop.AuchDiscounterwieLidl oder
Denner gaben an,der Import von Fleisch
aus den USA sei nicht vorgesehen.

Der Konsumentenschutz bleibt aller-
dings skeptisch: Auch wenn der Detail-
handel im Moment beteuere, an den
Importen nicht interessiert zu sein,
habe der Deal Auswirkungen auf die
Preisgestaltung, sagt Stalder. Dies nicht
zuletzt, weil der Import zollfrei sei.
Im Blick hat Stalder dabei vor allem
die Gastronomie, über welche in der
Schweiz rund die Hälfte des konsumier-
ten Fleisches abgesetzt werde. Sie habe
sich mit einer Deklaration von verbo-
tenen Produktionsmethoden bisher
immer schwergetan, sagt Stalder.

Bedenken in Bezug auf zollfreies
Importfleisch kam am Wochenende
auch aus dem bürgerlichen Lager. Der
befürchtete Preisdruck löst insbeson-
dere beim Bauernverband Besorgnis
aus: Markus Ritter, St. Galler Mitte-
Nationalrat und Präsident des Bauern-
verbands, verlangteAusgleichsmassnah-
men für den Fall, dass der Schweizer
Landwirtschaft Nachteile zumWohl der
Gesamtwirtschaft erwachsen würden.

Signalwirkung für Europa
Die vorgesehenen Importmengen von
1500 Tonnen sind gemessen am gesam-
ten Geflügelkonsum in der Schweiz
allerdings gering, so dass ein spürbarer
Preisdruck nicht unbedingt zwingend er-
scheint. Nach Angaben des Verbandes
der SchweizerGeflügelproduzentenwer-
den in der Schweiz pro Jahr rund 140 000
TonnenGeflügel abgesetzt.Gut einDrit-
tel davon wird schon heute aus demAus-
land importiert,der grössteTeil davonaus
Brasilien, Ungarn, Deutschland, Frank-
reich, Slowenien und den Niederlanden.

Die Zollkontingente für Geflügel aus
denUSA haben deshalb nicht zuletzt er-
hebliche symbolische Wirkung. Würde
die Schweiz den Import von chemisch
behandeltem Geflügel tatsächlich zu-
lassen, nähme sie damit eine Vorreiter-
rolle in Europa ein. Auch in der EU ist
der Import von Chlorhühnern verboten.
Für die USA,die neueAbsatzmärkte für
ihre Produkte erschliessen wollen, hat
der Deal mit der Schweiz deshalb auch
Signalwirkung. Dies, zumal europäische
Agrarexperten damit rechnen, dass der
Druck auf die Produktionsstandards
europaweit zunehmen werde.

Pikant ist der Schweizer Deal mit den
USAdeshalbauch imKontextdesgeplan-
tenEU-Vertragspakets.Diesesbeinhaltet
auch ein bis jetzt vergleichsweise wenig
beachtetes Abkommen über Lebensmit-
telsicherheit.DessenAnnahme hätte zur
Folge, dass neues Lebensmittelrecht aus
Brüssel unter Umständen direkt Teil des
schweizerischen Rechts werden würde.
Ziel des Abkommens ist es, dass die
SchweizTeil eines europäischen«Lebens-
mittelsicherheitsraums» wird. Inwiefern
sich die Zollvereinbarung mit den USA
und dasEU-Paket in dieQuere kommen,
ist derzeit schwer abschätzbar.

Schweizer Geflügel könnte demnächst Konkurrenz aus den Vereinigten Staaten erhalten. ANDREA STALDER / CH MEDIA


